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Lockerungen im Datenschutz – für Regelungen mit Augenmass 
 
Der Regierungsrat wird beauftragt, folgende Massnahmen umzusetzen: 
1. Lockerung bzw. Vereinfachung der Datenschutzvorgaben für die kantonalen und kommunalen 

Behörden, insbesondere in rechtlicher und organisatorischer Hinsicht 
2. Vornahme bzw. Einleitung der nötigen Rechtsänderungen 
Begründung: 
Die Regelungen im Datenschutz werden laufend umfangreicher und komplizierter. Aus Furcht, Feh-
ler zu begehen, unterbleiben immer wieder behördliche Datenübermittlungen, obwohl sie aus sach-
licher Sicht angezeigt wären. Selbst einfache Informatikvorhaben unterliegen aufwendigen Anforde-
rungen und konzeptionellen Arbeiten. Der Datenschutz als Ausfluss des informationellen Selbstbe-
stimmungsrechts ist ein wichtiges Gut. Er darf jedoch nicht dazu führen, dass Behörden bei ihrer 
Aufgabenerfüllung ungebührlich eingeschränkt oder mit unnötigem administrativem Aufwand belas-
tet werden. Sinnbild des bedenklich angewachsenen Verwaltungsaufwands im Datenschutzbereich 
ist auch der Zuwachs des Personalbestands und des Budgets der kantonalen Datenschutzauf-
sichtsbehörde.  
Die Revisionsarbeiten zum eidgenössischen Datenschutzrecht sind angelaufen. Es ist davon aus-
zugehen, dass auch der Kanton Bern sein Datenschutzrecht wird anpassen müssen. Bei dieser 
Gelegenheit sind die bisherigen Regelungen grundlegend zu hinterfragen und bestehende Spiel-
räume für Vereinfachungen zu nutzen. Wo Ausnahmeregelungen möglich sind, sind diese einzufüh-
ren. Wo eine Regelung auf Verordnungsstufe genügt, braucht es keine gesetzliche Bestimmung. 
Wo Unsicherheiten beim Datenaustausch bestehen, sind klare Grundlagen dafür zu schaffen. Dop-
pelte oder überschneidende Datenschutzvorgaben und Aufsichtstätigkeiten bei Datenbearbeitungs-
systemen des Bundes, an welche die Kantone angeschlossen sind, sind zu eliminieren. Der Gel-
tungsbereich des kantonalen Datenschutzgesetzes soll maximal auf dem heutigen gesetzlichen 
Niveau verbleiben und nicht weiter ausgebaut werden. 
Begründung der Dringlichkeit: Um eine Abstimmung mit der Revision des eidgenössischen Daten-
schutzrechts und den damit verbundenen kantonalen Rechtsänderungen zu gewährleisten, bedarf 
es einer raschen Anhandnahme des Auftrags. 
 
Antwort des Regierungsrats 
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Die Motion nimmt Bezug auf die anstehende Revision des kantonalen Datenschutzgesetzes vom 
19. Februar 1986 (KDSG). Anlass für die Revision des KDSG ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 
2016/680 und der Europaratskonvention K108. Von den Anpassungen an das europäische Recht 
betroffen sind sowohl der Bund als auch die Kantone. Der Bund hat deshalb ebenfalls eine Revision 
seines Datenschutzgesetzes (DSG) an die Hand genommen, die nebst der Übernahme des europä-
ischen Rechts auch das Ziel verfolgt, den Bedrohungen durch den rasanten technologischen Fort-
schritt zu begegnen und ein hohes Schutzniveau für die Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. 
Dieses Ziel sollte auch der Kanton Bern anstreben.  
Die Regelungsdichte der EU-Richtlinie ist recht hoch. Das hat aber nicht automatisch zur Folge, 
dass die Handlungsspielräume der kantonalen und kommunalen Behörden generell immer mehr 
eingeengt werden, wie die Motionäre befürchten. Es lässt sich aber nicht vermeiden, dass der Da-
tenschutz an die immer komplexer werdenden Informatiksysteme, die die Möglichkeiten des Daten-
austausches und der Datenbearbeitung ausweiten, anzupassen ist. Bei der Gesetzesrevision wird 
aber bei jeder Bestimmung der EU-Richtlinie und der Europaratskonvention geprüft werden, ob sie 
zwingend ist oder ob der Kanton dabei einen Spielraum hat, in dessen Rahmen die Motion erfüllt 
werden könnte. Ein Beispiel, bei dem bereits jetzt feststeht, dass die EU-Richtlinie eine gegenüber 
dem heutigen Recht einfachere Regelung zulässt, ist die Verpflichtung für die Führung eines Regis-
ters der Datensammlungen. 
Die Revisionsarbeiten am KDSG sind erst angelaufen. Sie konnten nicht gestartet werden, bevor 
die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) ihren Leitfaden beschlossen hat, der den Kantonen 
Hinweise gibt, wie die umfangreichen Vorgaben des europäischen Rechts in den Kantonen umge-
setzt werden können. Ausserdem wurde der Vernehmlassungsentwurf des Bundes für die Totalre-
vision des DSG abgewartet. Die erwähnte EU-Richtlinie verlangt, dass sie in den Staaten des 
Schengen-Raums bis Anfang August 2018 umgesetzt wird. Aufgrund dieser kurzen Frist steht die 
Revision des KDSG unter einem hohen Zeitdruck.  
In gleicher Weise wie aktuell der Bund möchte der Regierungsrat ebenfalls die Gelegenheit ergrei-
fen, nebst der Umsetzung des europäischen Rechts weitere Revisionsanliegen aufzunehmen, die 
an das Datenschutzgesetz gestellt werden. Eines davon ist die Überprüfung der Aufsicht über den 
Datenschutzbeauftragten sowie dessen administrative Zuordnung und Wahl. Stellt sich der Umfang 
als gross heraus, wird es nicht möglich sein, diese Revisionspunkte innert der Frist, die die EU-
Richtlinie vorgibt, im KDSG umzusetzen. Auf jeden Fall wird auch bei der Prüfung der weiteren Re-
visionsanliegen untersucht, ob die betroffenen Bestimmungen im Sinne der Motion ausgestaltet 
werden können. Einen grösseren Aufwand wird es bedeuten, wenn nicht nur die ohnehin – d.h. aus 
den obgenannten Gründen – zu revidierenden Artikel des KDSG, sondern sämtliche Bestimmungen 
des KDSG und der DSV im Hinblick auf die Umsetzung der Motion zu überprüfen sind. Wie die Mo-
tion es verlangt, werden alle bisherigen Regelungen dahingehend überprüft, ob sie sich für eine 
Vereinfachung eignen. Bereits jetzt ist erkennbar, dass dies etwa im Bereich der Prüfung von Infor-
matikvorhaben der Fall sein wird. Denkbar ist hier die Ausweitung der Ausnahmen von der Vorab-
kontrolle. Einer genaueren Analyse bedarf es, ob die zentralen Bestimmungen zur gesetzlichen 
Grundlage von Datenbearbeitungen (Art. 5 und 6 KDSG) vereinfacht werden können. 
Zusammenfassend erklärt sich der Regierungsrat bereit, anlässlich der ohnehin stattfindenden Re-
vision des KDSG die Anliegen der Motion zu prüfen und, wo dies möglich ist, umzusetzen. Die 
Grenze bilden die zwingenden Vorschriften der EU-Richtlinie und der Europaratskonvention sowie 
das Verfassungsrecht. Die Forderungen der Motion sind allgemein gehalten und können nicht direkt 
ins Gesetz übernommen werden. Aus diesem Grund wird deren Umsetzung zu einer Überprüfung 
des ganzen Gesetzes und der ganzen Verordnung führen müssen. 
Aus diesen Gründen beantragt der Regierungsrat, die Motion anzunehmen. 
Der Regierungsrat beantragt: 
Annahme 
 
 
Präsidentin. Wir sind bei der Motion Vogt, Lockerungen im Datenschutz – für Regelungen mit Au-
genmass. Die Regierung ist bereit, diese Motion anzunehmen. Ist das bestritten? − Das ist nicht der 
Fall. Möchte sich der Motionär noch äussern? − Das ist auch nicht der Fall. Damit kommen wir di-
rekt zur Abstimmung. Sind Sie damit einverstanden? − Das ist der Fall. Wer die Motion Vogt an-
nehmen will, stimmt ja, er sie ablehnt, stimmt nein. 
 
Abstimmung 
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Der Grosse Rat beschliesst: 
Annahme 
Ja 116 
Nein   12 
Enthalten     4 
 
Präsidentin. Sie haben diese Motion angenommen. Nun sind wir am Ende der Traktanden der JGK 
und ich verabschiede den Vizepräsidenten des Regierungsrats, Christoph Neuhaus, nach einem 
langen und intensiven Tag und wünsche ihm einen schönen Abend. Im Regierungszimmer wartet 
Regierungsrätin Egger. Wir machen eine ganz kurze Verschnaufpause und fahren danach mit den 
Geschäften der BVE weiter. 
 
(Die Sitzung wird kurz unterbrochen.) 
 


